
 

 
 
 
 

Auftrag zur audio-visuellen Aufzeichnung und Zugänglichmachung 
wissenschaftlicher Lehr- und Vortragsveranstaltungen  
 
 
zwischen: 
TU Bergakademie Freiberg,  
vertreten durch das 

 
 
 
 
 

 
und: 
 
 

Name, Vorname: 
 

Fakultät/Fachrichtung/Institut: 
 

Adresse: 
 

Telefon: 
 

E-Mail: 
 

 
Gegenstand des Auftrages is t  a) die audio-visuel le Aufzeichnung wiss. Lehr- und 
Vortragsveranstal tungen sowie b) Art und Umfang deren Zugänglichmachung im 
Lehrkontext der TU Bergakademie Freiberg. 
 
a) Aufzeichnung   
Als Vortragende(r) erteile ich dem Medienzentrum der TU Freiberg den Auftrag zur Aufzeichnung 
folgender Veranstaltung: 
 
__________________________________________________________________________________ 
Titel      Semester  Wochentag(e)/Uhrzeit(en) 
! einmalig ! wöchentlich ! an folgenden Terminen: 
 
 
Ich wünsche (Zutreffendes bitte markieren)... 

! ... eine Aufzeichnung von Bild, Ton und Präsentationsmaterialien/Folien (komplett). 
! ... eine Aufzeichnung von Ton und Präsentationsmaterialien/Folien  
! ...eine Aufzeichnung von Bild und Ton (ohne Präsentationsmaterialien) 

Kontakt: 
TU Bergakademie Freiberg 
Medienzentrum/AV-Medien 
Prüferstraße 1 
09599 Freiberg 
 
Ansprechpartner: 
Dipl.-Ing. Uwe Schellbach 
Tel.: +49 (0)3731 39-3410 
Fax: +49 (0)3731 39-13410 
Uwe.Schellbach@mz.tu-freiberg.de 



 

b) Zugänglichmachung 
Ich wünsche... 
 

! ... keine Zugänglichmachung (Erstellung eines Datenträgers – zusätzlicher Auftrag). 
! ... Live-Streaming (Echtzeitübertragung der jeweiligen Veranstaltung über den Live 

Channel der TU Bergakademie Freiberg – KEINE Speicherung/keine erneute 
Wiedergabemöglichkeit) 

! ...eine Zugänglichmachung „on demand.– Bitte wählen Sie  dabei zwischen folgenden Op-
tionen (Mehrfachnennung möglich): 

 
! interne Veröffentlichung auf OPAL  

Einschränkungen: Beschränkung auf Angehörige der TU Bergakademie Freiberg, Be-
schränkung auf Lerngruppe, Passwortschutz, sonstiges:_________________________  
(Zutreffendes bitte unterstreichen) 

! externe Veröffentlichung im Internet  
auf einem der youtube-Channels der TU Bergakademie Freiberg gemäß Nutzungsbe-
dingungen youtube, zunächst beschränkt auf ein Jahr, sofern kein Einspruch erfolgt, 
verlängert sich die Frist automatisch 

! Zugänglichmachung über/Einbindung in den Katalog der Universitätsbibliothek 
! Sonstiges: _______________________________________________________________ 

 
! Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass das Videomaterial, nach vorheriger Ab-

sprache, zu Zwecken des Studierendenmarketings genutzt wird (bspw. Image-/Werbefilme 
der TU Bergakademie Freiberg) 

 
Die TU Bergakademie Freiberg behält sich vor, die Veröffentlichung ohne Angaben von Gründen 
abzulehnen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn der Inhalt gegen gesetzliche oder be-
hördliche Verbote, Rechte Dritter verletzt oder gegen die guten Sitten verstößt oder die Veröffentli-
chung für die TU Bergakademie Freiberg aus wirtschaftlichen oder sonstigen Gründen unzumutbar 
ist. 
 
Versicherung des Vortragenden 
Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, dass die präsentierten Inhalte frei von sperren-
den Rechten Dritter, insbesondere Urheber-, Marken-, Patentrechten und sonstigen Schutzrechten 
sind. Sofern widererwartend doch sperrende Rechte bestehen sollten, verpflichte ich mich, diese 
unverzüglich dem Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg anzuzeigen.  
 
Gewährleis tung/ Haftung 
Die TU Bergakademie Freiberg wird den vorliegenden Auftrag mit der an der TU Bergakademie 
Freiberg üblichen Sorgfalt durchführen. Eine Gewähr wird nicht übernommen.  
 
Die TU Bergakademie Freiberg haftet soweit sich aus den nachfolgenden Sätzen nichts anderes 
ergibt, nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Auf Schadensersatz haftet Sie – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haftet Sie nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie 
für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht; in letztem Fall ist die Haftung 
auf den Ersatz des vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Diese Haf-
tungsbeschränkungen gelten nicht, soweit die TU Bergakademie Freiberg einen Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Garantie übernommen hat. Das gleiche gilt für Ansprüche nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz.  
 
 
Datum:       Unterschrift: 
 
Anmerkungen: 


